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SACHSEN-ANHALT
Ministerium für 

Inneres und Sport

Ministerium für Inneres und Sport des Landes Sachsen-Anhalt 
Postfach 3563 • 39010 Magdeburg

Ministerin
Präsident des Landtages
von Sachsen-Anhalt
Herrn Dr. Gunnar Schellenberger, MdL
Domplatz 6 - 9
39104 Magdeburg

Sanierungsstau bei den Schwimm- und Freibädern in Sachsen-Anhalt; g . Mai 2024 
Kleine Anfrage des Abgeordneten Andreas Henke (Die Linke) - 
LT-Drs. KA 8/2181 vom 5. April 2024

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident,

als Anlage übersende ich Ihnen die Antwort der Landesregierung - erstellt 

vom Ministerium für Inneres und Sport - auf die o.g. Kleine Anfrage mit der 

Bitte um Kenntnisnahme.

Mit freundlichen Grüßen
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Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage zur schriftlichen 

Beantwortung
Abgeordneter Andreas Henke (Die Linke)

Sanierungsstau bei den Schwimm- und Freibädern in Sachsen-Anhalt
Kleine Anfrage-KA 8/2181

Vorbemerkung des Anfragestellers:

Seit Jahren ist der Sanierungsstau in den Schwimmbädern sehr hoch. In einer 

parlamentarischen Anfrage der Fraktion DIE UNKE aus dem Jahr 2022 geht hervor, dass 

es zum damaligen Stand einen Sanierungsstau von 148.216.000 Euro bei den Bädern 

im Land gab, wobei nicht alle Landkreise ihren Investitionsbedarf damals gemeldet 

hatten. Hier herrscht dringender Handlungsbedarf.

Antwort der Landesregierung erstellt vom Ministerium für Inneres und Sport 

Frage 1:
Wie hoch beziffert die Landesregierung aktuell den Sanierungsstau bei den Hallen- 

und Freibädern in Sachsen-Anhalt? Bitte einzeln auflisten nach Namen des Bads, 

Ort, Betreiber, Höhe des Sanierungsbedarfs.

Antwort auf Frage 1:
Die Kommunen unterfallen mit Blick auf die Fragestellung keiner allgemeinen 

Berichtspflicht Im Rahmen der über die Kommunen in diesem Bereich geführten 

Rechtsaufsicht werden die Anzahl, die Trägerschaft, die Anzahl der Besucher, die 

Schließung sowie der Sanierungsbedarf von Schwimmbädern nicht erfasst.

Soweit Daten vorliegen, beruhen diese auf einer Abfrage bei den Kommunen auf 

freiwilliger Basis. Die Landesregierung dankt daher den Kommunen und ihren 

Verwaltungen für ihre Unterstützung bei der Erhebung der erfragten Daten.



Dies vorangestellt, sind die erfragten Daten der als Anlage beigefügten Übersicht zu 

entnehmen.

Frage 2:
Wie schätzt die Landesregierung die Adaption eines Landesförderprogramms des 

Freistaates Bayern „Sonderprogramm Schwimmbadförderung (SPSF)“ für 

Sachsen-Anhalt ein?

Frage 3:
Wieso wurde ein Förderprogramm dieser Art bisher nicht für Sachsen-Anhalt 

entwickelt?

Frage 4:
Wann und in welcher Art und Weise plant die Landesregierung die Reduzierung 

des Sanierungsstaus bei den Schwimm- und Freibädern im Land?

Antwort auf die Fragen 2 bis 4:
Die Fragen 2 bis 4 werden zusammenhängend beantwortet.

Errichtung, Instandhaltung und Betrieb von Schwimmbädern sind freiwillige 

Selbstverwaltungsaufgaben der Kommunen. Im Rahmen der ihnen verfassungsrechtlich 

garantierten kommunalen Selbstverwaltung entscheiden die Kommunen 

eigenverantwortlich und in den Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit über Investitionen in 

Schwimmbäder. Im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung liegt es grundsätzlich an 

den Kommunen, die erforderlichen Mittel für die Vornahme notwendiger Sanierungen 

aufzubringen. Um die Gemeinden bei der Erfüllung dieser Aufgabe zu unterstützen, 

fördert das Land Sachsen-Anhalt kontinuierlich die Errichtung, Instandhaltung und den 

Betrieb von Schwimmbändern mit EU-, Bundes- und Landesmitteln. Damit unternimmt 

die Landesregierung vielfältige Anstrengungen zur Eindämmung des Sanierungsstaus 

bei den Schwimm- und Freibädern und trägt somit zur Sicherung der Bäderstruktur bei. 

Die einzelnen Förderprogramme sind in der Antwort der Landesregierung auf die Kleine 

Anfrage 8/2093 (LT-Drs. 8/3980) im Einzelnen aufgeführt.
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Stadt/Gemeinde Name des Bades Betreiber
Höhe des

Sanierungsbedarfs
Bemerkungen

Landeshauptstadt Magdeburg Schwimmhalle Nord Landeshauptstadt Magdeburg 500.000 €
Schwimmhalle ist grundhaft saniert. 
Summe entspricht verschiedenen 
kleineren Sanierungsmaßnahmen.

Landeshauptstadt Magdeburg Schwimmhalle Olvenstedt Landeshauptstadt Magdeburg 15.000.000 €
Schwimmhalle vor über 20 Jahren 
grundhaft saniert und mittelfristig in 
Sanierungsplanung aufzunehmen.

Landeshauptstadt Magdeburg Schwimmhalle Diesdorf Landeshauptstadt Magdeburg 950.000 €
Schwimmhalle ist grundhaft saniert. 
Summe entspricht verschiedenen 
kleineren Sanierungsmaßnahmen.

Landeshauptstadt Magdeburg Elbeschwimmhalle Landeshauptstadt Magdeburg 20.000.000 €
Anlagen und Halle haben 
Sanierungsbedarf. Schwimmhalle wurde 
vor über 20 Jahren teilweise saniert.

Landeshauptstadt Magdeburg Freibad Süd Landeshauptstadt Magdeburg 3.500.000 € Mittelfristiger Bedarf.

Landeshauptstadt Magdeburg Carl-Miller-Bad Landeshauptstadt Magdeburg 3.500.000 €

Aktuelle Sanierung des Freibades ist 
bereits in Planung; Mittel sind 
bereitgestellt und Fördermittel 
beschieden.

Landeshauptstadt Magdeburg Erich-Rademacher-Freibad Landeshauptstadt Magdeburg 500.000 €

Landeshauptstadt Magdeburg Naherholungszentrum Barleber See Landeshauptstadt Magdeburg 5.000.000 €
Aktuelle Sanierung/Modernisierung des 
Strandbads ist mit Eigenmittel und 
Fördermitteln bereits in der Umsetzung.

Landeshauptstadt Magdeburg Naherholungszentrum Neustädter See Landeshauptstadt Magdeburg 3.000.000 €

Sanierung des Neustädter Sees wird 
mittelfristig notwendig, um die 
Wasserqualität zu sichern. Das
Strandbad ist soweit saniert.
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Stadt/Gemeinde Name des Bades Betreiber
Höhe des

Sanierungsbedarfs
Bemerkungen

Lutherstadt Wittenberg Strandbad Reinsdorf (offene Badestelle) Bäder und Freizeit GmbH 500.000 €


